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Information zur Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Tarifvertrag über 
Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (TV 
Inflationsausgleich) (Tarifeinigung vom 22.04.2023) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 22.04.2023 haben sich die Tarifparteien für den Öffentlichen Dienst - Bund und 
Kommunen - auf Basis des Schlichtungsvorschlages geeinigt. Auf Grundlage dieser 
Tarifeinigung (TVöD-VKA) fasst die Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der Bayerischen 
Diözesen im Rahmen der geltenden Tarifautomatik die Beschlüsse zur Übernahme der 
Regelungen in das ABD.  
 
Neben der Erhöhung der Tarifentgelte zum 01.03.2024 (insoweit liegt der Tarifvertragstext 
jedoch noch nicht vor), sieht die Tarifeinigung auch steuer- und SV-freie (einmalige und 

monatliche) Sonderzahlungen ab Juni 2023 vor. Der hier zu Grunde liegende Tarifvertrag ist 
bereits unterschrieben und – nachdem er bis zum 17.05.2023 von keiner Seite widerrufen 
worden ist – am 18.05.2023 in Kraft getreten. Er sieht die Auszahlung bereits mit den Juni-
Entgelten vor. 
 
Den Tarifvertrag können Sie im Internet unter der folgenden Adresse abrufen: www. 
oeffentlicher-dienst.info/g/tvoed-inflationsausgleich 
 
Die Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen hat sich bereits 
darauf verständigt, dass die Leistungen nach dem TV Inflationsausgleich wie bei den 
Kommunen ab der Zahlung der Juni-Entgelte zur Auszahlung kommen. 
 
 

http://www.oeffentlicher-dienst.info/g/tvoed-inflationsausgleich
http://www.oeffentlicher-dienst.info/g/tvoed-inflationsausgleich


 

 

Wir bitten Sie daher, die weiteren Schritte zur Auszahlung der Leistungen nach dem 
Tarifvertrag Inflationsausgleich in die Wege zu leiten und die einmalige Sonderzahlung i. H. v. 
EUR 1.240,-- (bzw. EUR 620,-- für Auszubildende) (bei Vollzeit) mit dem Juni-Entgelt und 
auch die ab Juli 2023 bis Februar 2024 erfolgenden monatlichen Sonderzahlungen i. H. v. 
EUR 220,-- (bzw. EUR 110,-- für Auszubildende) (bei Vollzeit) zur Auszahlung zu bringen. 
 
Die näheren Modalitäten und Ausgestaltungen entnehmen Sie bitte dem TV 
Inflationsausgleich, der so in das ABD übernommen wird. 
 
 
Ein Hinweis zu den weiteren Tarifeinigungen: Bestandteil der Tarifeinigung vom 22.04.2023 
ist auch, dass die Regelungen zur Altersteilzeit nicht verlängert werden, d.h. dass im Jahr 
2023 keine (neuen) Altersteilzeitverträge abgeschlossen werden können, sofern die 
Kommission im Juli nichts Abweichendes beschließt.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Martin Floß      gez. Tobias Rau 
Sprecher der Dienstgebervertreter   Dienstgebervertreter  
 

 



Tarifvertrag 
über Sonderzahlungen zur Abmilderung der 

gestiegenen Verbraucherpreise 
(TV Inflationsausgleich) 

vom 22. April 2023 

Zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland,  
vertreten durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat, 

und 

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), 
vertreten durch den Vorstand, 

einerseits 

und 

[den vertragsschließenden Gewerkschaften] *) 

andererseits 

wird Folgendes vereinbart: 

*) Vertragschließende Gewerkschaften sind die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), die zu-
gleich für die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) 
und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) handelt, und zum anderen der dbb beam-
tenbund und tarifunion (dbb). Mit beiden Gewerkschaften wurden getrennte, aber inhaltsgleiche Tarif-
verträge abgeschlossen. 

Anlage 2



§ 1
Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt für Personen, die unter den Geltungsbereich eines der nach-
stehenden Tarifverträge fallen:  

a) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD),

b) Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V),

c) Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen von Beschäftigten des Bun-
des, die Tätigkeiten in der Waldarbeit ausüben (TV-Wald-Bund),

d) Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Flei-
schuntersuchung (TV-Fleischuntersuchung),

e) Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Allgemeiner
Teil -,

f) Tarifvertrag für Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen
im öffentlichen Dienst (TVSöD),

g) Tarifvertrag für Studierende in einem dualen Hebammenstudium im öffentlichen
Dienst im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
(TVHöD),

h) Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD)
oder

i) Tarifvertrag für Auszubildende zur Forstwirtin/zum Forstwirt in forstwirtschaftli-
chen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben des Bundes (TVA-Wald-
Bund).

§ 2
Inflationsausgleich 2023 

(1) Personen, die unter den Geltungsbereich dieses Tarifvertrags fallen, erhalten
eine einmalige Sonderzahlung mit dem Entgelt für den Monat Juni 2023 (Inflati-
onsausgleich 2023), wenn ihr Arbeitsverhältnis am 1. Mai 2023 bestand und an
mindestens einem Tag zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Mai 2023 An-
spruch auf Entgelt bestanden hat.

(2) 1Die Höhe des Inflationsausgleichs 2023 beträgt für Personen, die unter den Gel-
tungsbereich des TVöD, des TV-V oder des TV-Wald-Bund fallen, 1.240 Euro.



2Für Personen, die unter den Geltungsbereich des TVAöD, TVSöD, TVHöD, 
TVPöD oder TVA-Wald-Bund fallen, beträgt der Inflationsausgleich 2023 
620 Euro. 3§ 24 Absatz 2 TVöD bzw. § 7 Absatz 3 TV-V gelten entsprechend. 
4Maßgeblich sind die jeweiligen Verhältnisse am 1. Mai 2023. 5Für Beschäftigte, 
die unter den TV-Fleischuntersuchung fallen, beträgt der Inflationsausgleich 
2023 einheitlich 620 Euro.  

§ 3
Monatliche Sonderzahlungen 

(1) 1Personen, die unter den Geltungsbereich dieses Tarifvertrags fallen, erhalten in
den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 (Bezugsmonate) monatliche Sonder-
zahlungen. 2Die Auszahlung erfolgt mit dem Entgelt des jeweiligen Bezugsmo-
nats. 3Der Anspruch auf den monatlichen Inflationsausgleich besteht jeweils nur,
wenn in dem Bezugsmonat ein Arbeitsverhältnis besteht und an mindestens ei-
nem Tag im Bezugsmonat Anspruch auf Entgelt bestanden hat.

(2) 1Die Höhe der monatlichen Sonderzahlungen beträgt für Personen, die unter den
Geltungsbereich des TVöD, des TV-V oder des TV-Wald-Bund fallen, 220 Euro.
2Für Personen, die unter den Geltungsbereich des TVAöD, TVSöD, TVHöD,
TVPöD und TVA-Wald-Bund fallen, betragen die monatlichen Sonderzahlungen
110 Euro. 3§ 24 Absatz 2 TVöD bzw. § 7 Absatz 3 TV-V gelten entsprechend.
4Maßgeblich sind die jeweiligen Verhältnisse am 1. Tag des jeweiligen Bezugs-
monats.5Für Beschäftigte, die unter den TV-Fleischuntersuchung fallen, betragen
die monatlichen Sonderzahlungen einheitlich 110 Euro.

§ 4
Gemeinsame Bestimmungen für die Sonderzahlungen nach §§ 2 und 3 

(1) 1Der Inflationsausgleich 2023 nach § 2 sowie die monatlichen Sonderzahlungen
nach § 3 werden jeweils zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt gewährt.
2Es handelt sich jeweils um einen Zuschuss des Arbeitgebers zur Abmilderung
der gestiegenen Verbraucherpreise im Sinne des § 3 Nummer 11c des Einkom-
mensteuergesetzes.

(2) 1Anspruch auf Entgelt im Sinne des § 2 Absatz 1 bzw. § 3 Absatz 1 Satz 3 sind
auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 21 Satz 1 TVöD
bzw. § 6 Absatz 3 TV-V und § 11 TV-Fleischuntersuchung genannten Ereignisse
und der Anspruch auf Krankengeldzuschuss (§ 22 Absatz 2 und 3 TVöD bzw. §
13 Absatz 1 S. 2 TV-V und § 12 TV-Fleischuntersuchung), auch wenn dieser



wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt 
wird. 2Anspruch auf Entgelt im Sinne des § 2 Absatz 1 bzw. § 3 Absatz 1 Satz 3 
sind ferner die Ansprüche auf Entgeltfortzahlung nach § 9 TVAöD - Besonderer 
Teil BBiG, § 9 TVAöD - Besonderer Teil Pflege, §§ 12, 12a TVAöD – Allgemeiner 
Teil §§ 9, 12, 12a TVSöD, §§ 12, 16, 17 TVHöD und §§ 10, 11, 12 TVPöD sowie 
nach § 2 TV-Wald-Bund i. V. m. § 21 Satz 1 TVöD und § 2 TVA-Wald-Bund 
i. V. m. § 9 TVAöD - Besonderer Teil BBiG. 3Einem Anspruch auf Entgelt gleich-
gestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender
gesetzlicher Leistungen, Leistungen nach § 56 IfSG, Kurzarbeitergeld und Leis-
tungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG.

(3) Der Inflationsausgleich 2023 und die monatlichen Sonderzahlungen sind kein zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt.

(4) Der Inflationsausgleich 2023 und die monatlichen Sonderzahlungen sind bei der
Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu berücksichtigen.

§ 5
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 18. Mai 2023 in Kraft, wenn die Tarifeinigung 
zwischen den Tarifvertragsparteien vom 22. April 2023 bis zum Ablauf des 17. Mai 
2023 von keiner Tarifvertragspartei widerrufen wird.  

Potsdam, den 22. April 2023 

[Unterschriften der Tarifvertragsparteien] 



Niederschriftserklärungen 

Zu § 1 

Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass der Notlagentarifvertrag für den 
Dienstleistungsbereich der Flughäfen (Notlagen-TV Flughäfen 2020) vom 1. Dezem-
ber 2020 keine Auswirkungen auf diesen Tarifvertrag hat. Die Tarifvertragsparteien 
stimmen überein, dass für die Personengruppe der Alt-GH Beschäftigten auf die nach 
§ 3 Absatz 4 Bezirkstarifvertrag FMG-GH 2011 vorgesehene Deckelung einer Einmal-
zahlung vollumfänglich verzichtet wird.

Zu § 2 Absatz 2 

Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass Beschäftigte, die unter den Anwen-
dungsbereich des TV FlexAZ fallen und sich am Stichtag 1. Mai 2023 in der Freistel-
lungsphase der Altersteilzeit (Blockmodell) befinden, einen Anspruch auf den Inflati-
onsausgleich 2023 in Höhe der Hälfte des Inflationsausgleichs 2023 haben, den sie 
erhalten würden, wenn sie mit der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit weitergearbei-
tet hätten, maximal also in Höhe von 620 Euro. 

Zu § 3 Absatz 2 

Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass Beschäftigte, die unter den Anwen-
dungsbereich des TV FlexAZ fallen und sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit 
(Blockmodell) befinden, einen Anspruch auf monatliche Sonderzahlungen in Höhe der 
Hälfte der monatlichen Sonderzahlung haben, die sie erhalten würden, wenn sie mit 
der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit weitergearbeitet hätten, maximal also in 
Höhe von 110 Euro, wenn in dem Bezugsmonat das Arbeitsverhältnis besteht und an 
mindestens einem Tag im Bezugsmonat Anspruch auf Entgelt bestanden hat. 




